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Exklusives Fach-FAQ für Entscheider im Palettenmarkt 

PalettenReport und gunnercooke haben gemeinsam Fragen und Antworten rund um das Thema 
„Vom Ladungsträger zum Schadensersatz: Das Palettenschein-Dossier“ zusammengestellt und in einem 
Fragen- und Antworten-Katalog übersichtlich gebündelt. 
 
Das Dossier enthält 40 juristisch geprüfte Fragen und Antworten rund um Palettentausch, 
Palettenscheine, Herausgabeansprüche, Verwaltungsgebühren und mögliche Schadensersatzszenarien – 
praxisnah, verständlich und mit klarem Fokus auf wirtschaftliche Auswirkungen für Spediteure, Verlader 
und Handel. 
 
Das Dokument richtet sich an: 
 
• Geschäftsführungen 
• Leiter Logistik & Einkauf 
• CFOs 
• Rechts- und Compliance-Abteilungen 
 
und dient als Entscheidungsgrundlage, bevor operative oder rechtliche Schritte eingeleitet werden. 
 
Einführungspreis: 590,- € netto bis 24. April 2026   
 
Regulärer Preis danach:  790,- € netto 
 
Bezug: Exklusiv über den PalettenReport (Email an report@palettenreport.de) 
 
Rechtlicher Hinweis: Das Dossier ersetzt keine individuelle Rechtsberatung, bietet jedoch eine 
strukturierte Vorprüfung und strategische Orientierung für Entscheider im Palettenmarkt. 
 
Redaktioneller Hinweis: 

Die in diesem Dossier aufgeführten Fragen wurden von der Redaktion des PalettenReport auf Basis 
aktueller Diskussionen und Praxisfälle im Palettenmarkt zusammengestellt. 

Die Antworten stammen von Alexander Werner, Fachanwalt für Speditions- und Transportrecht bei der 
internationalen Wirtschaftskanzlei gunnercooke. Die dargestellten Einschätzungen geben die fachliche 
Rechtsauffassung und persönliche Bewertung des Autors wieder. Sie dienen der Einordnung rechtlicher 
Fragestellungen im Palettenkreislauf und spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion 
wider. 

Ausgangspunkt für die Fragestellungen ist ein konkretes Praxisbeispiel im Zusammenhang mit dem 
sogenannten DPL-Palettenschein. Die behandelten rechtlichen Aspekte betreffen jedoch Palettenscheine 
und vergleichbare Dokumentationsformen im Palettentausch grundsätzlich und sind daher nicht auf ein 
einzelnes System oder Unternehmen beschränkt. 

Die Redaktion des PalettenReport versteht ihre Aufgabe darin, Transparenz über Entwicklungen im 
Palettenmarkt zu schaffen und wirtschaftlich relevante Branchenthemen journalistisch aufzubereiten. Für 
Fragen zum Dossier, zum Palettenschein-Risiko-Check oder zum PalettenReport wenden Sie sich bitte an: 

Website: www.paletten-report.de oder www.palettenreport.de 
Redaktionschef: Olaf Oczkos – Telefon +49 176 9741 9470 – Email: report@palettenreport.de 
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Bestellformular: „Vom Ladungsträger zum Schadensersatz: Das Palettenschein-Dossier“ 

Firma ____________________________________  Anschrift ____________________________________ 

PLZ ________________ Stadt __________________________________ Land ______________________ 

VAT ID / UmsatzsteuerIdentNummer _________________________________ 

Name / Ansprechpartner _______________________________ Position _________________________  

E-Mail ____________________________________ 

Telefonnummer ______________________________ Mobilnummer ____________________________          

☐ Palettenschein-Dossier bestellen 

Ich bestelle das Fachdossier „Vom Ladungsträger zum Schadensersatz: Das Palettenschein-Dossier“ (40 
Fragen und Antworten zum Thema Palettenscheine) zum Einführungspreis von 590 € netto (gültig bis 
24.04.2026, danach 790 € netto). Die Rechnung ist sofort zahlbar, der Versand erfolgt nach 
Zahlungseingang per E-Mail als PDF. 

Das Dokument wird als persönliche Einzellizenz für das bestellende Unternehmen bereitgestellt. Eine 
Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung – ganz oder teilweise – an Dritte ist ohne schriftliche 
Zustimmung des PalettenReport untersagt. Das Dossier dient ausschließlich der allgemeinen Information 
und strategischen Orientierung im Zusammenhang mit Palettentausch, Palettenscheinen und möglichen 
wirtschaftlichen Auswirkungen. Es stellt keine individuelle Rechtsberatung dar und kann eine solche auch 
nicht ersetzen. Für konkrete rechtliche Bewertungen oder Maßnahmen sollte eine individuelle anwaltliche 
Beratung eingeholt werden. 

Viele Unternehmen nutzen das Palettenschein-Dossier als Ausgangspunkt für folgende Schritte: 

☐ Palettenschein-Risiko-Check (Audit) anfragen 
 
Ich möchte Informationen über ein Palettenschein-Risiko-Check erhalten. PalettenReport analysiert 
Palettenkonten und Palettenscheine und zeigt die tatsächliche Höhe möglicher Palettenverluste. 

☐ Individuelle Rechtsberatung zum Palettenschein-Thema  
 
Ich wünsche eine Kontaktaufnahme durch den Autor des Dossiers bzw. die beteiligte Kanzlei zur Prüfung 
meines individuellen Falls. Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten weitergegeben werden. 

☐ PalettenReport abonnieren (660 € netto im Jahresabo)  
 
Ja, ich möchte künftig keine wichtigen Entwicklungen im Palettenmarkt verpassen und bestelle zusätzlich 
die Palettenzeitung PalettenReport mit 12 Ausgaben pro Jahr. Der Versand erfolgt als PDF per E-Mail. Ich 
bin mit den AGB unter folgendem Link einverstanden: https://paletten-report.de/#abo 

 

____________________      ____________________________  

Datum - Ort       Unterschrift / Firmenstempel 
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Vorwort 

Im März 2026 veröffentlichte der PalettenReport ein Interview mit Rechtsanwalt Alexander Werner zum 
Thema „Palettenschein statt Palette“. 

Das Gespräch wurde bewusst als kompaktes Frage-Antwort-Format geführt. Ziel war es, Leser aus 
Logistik, Industrie und Handel schrittweise in eine komplexe Materie einzuführen – ohne juristische 
Fachsprache, ohne umfangreiche Verweise auf Paragraphen aus BGB oder HGB und ohne detaillierte 
Gerichtsurteile. Der Ansatz ist einfach: Wer die Grundmechanismen hinter Palettenscheinen und deren 
möglichen wirtschaftlichen Folgen im Palettentausch versteht, kann Risiken im eigenen Unternehmen 
besser einschätzen und fundierte Entscheidungen treffen. 

Im Austausch mit Marktteilnehmern entstand daraus eine weiterführende Idee: eine Politik der kleinen 
Schritte, die Unternehmen dabei unterstützt, zunächst Transparenz über mögliche Palettenverluste zu 
gewinnen. Der erste Schritt besteht darin, über einen Palettenschein-Risiko-Check Palettenkonten und 
Palettenscheine zu analysieren, zu strukturieren und mögliche Außenstände sichtbar zu machen. Im 
zweiten Schritt können die Marktpreise aus dem PalettenReport genutzt werden, um potenzielle 
Forderungen wirtschaftlich zu bewerten und zu quantifizieren. Erst danach – sofern erforderlich – kann 
ein Fall an juristische Experten übergeben werden. 

Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht es betroffenen Unternehmen, vom ersten Verdacht über eine 
sachliche Analyse bis hin zu möglichen rechtlichen Schritten einen klaren und nachvollziehbaren Weg zu 
gehen. Das folgende Interview bildet den Einstieg in diese Thematik und soll Entscheidern helfen, die 
Hintergründe des Themas „Palettenschein statt Palette“ besser zu verstehen. 

Im Folgenden dokumentieren wir das Interview mit Alexander Werner in leicht redigierter Form, wie es in 
der März-Ausgabe des PalettenReport erschienen ist. 

Hinweis zur Einordnung 

Die in diesem Interview behandelten Fragestellungen beziehen sich auf Palettenscheine als Instrument im 
Palettentausch und deren mögliche wirtschaftliche und rechtliche Auswirkungen. Auch wenn einzelne 
Praxisbeispiele aus dem Markt als Ausgangspunkt der Diskussion dienen, richtet sich diese Analyse nicht 
gegen ein bestimmtes Unternehmen, System oder Marktteilnehmer. Ziel der Redaktion ist es vielmehr, 
allgemeine Strukturen, Abläufe und mögliche Fragestellungen im Umgang mit Palettenscheinen 
transparent zu machen. 

Die dargestellten Überlegungen sollen Unternehmen aus Logistik, Industrie und Handel dabei 
unterstützen, die eigenen Prozesse im Palettentausch besser zu verstehen und sachlich zu bewerten. Der 
PalettenReport versteht sich dabei als journalistische Plattform für den offenen Branchendialog rund um 
den Palettenkreislauf. Ziel ist es, Entwicklungen frühzeitig sichtbar zu machen, Erfahrungen aus der 
Praxis einzuordnen und eine fundierte Diskussion innerhalb der Branche zu ermöglichen. Mit dem 
PalettenSymposium, einer von PalettenReport initiierten Branchenveranstaltung, schafft die Redaktion 
zusätzlich eine Plattform für den offenen Austausch über zentrale Themen des Palettenkreislaufs. 

 
 

  



 

INTERVIEW: PALETTENSCHEIN STATT PALETTE 
PalettenReport Interview mit Diplom-Jurist 
Alexander Werner, Partner und Fachanwalt für 
Transport- und Speditionsrecht bei der 
internationalen Rechtsanwaltskanzlei gunner 
cooke.  
Wenn aus Tausch ein Gutschein wird, prüfen wir 
die Rechtslage. Palettentausch gegen Schein –  
wo beginnt der wirtschaftliche Schaden? 

Der Palettenschein wirkt auf den ersten Blick wie eine 
harmlose organisatorische Lösung. Wirtschaftlich kann er jedoch zu einem 
einseitigen Vermögenstransfer werden. Was als Ersatz für einen fehlenden 
Palettentausch beginnt, endet für viele Marktteilnehmer in zusätzlichen 

Kosten, gebundenem Kapital und steigenden Frachtraten. Denn Logistikunternehmen kalkulieren den Tausch 
gegen Palettenschein zunehmend in ihre Transportpreise ein – mit spürbaren Folgen für Versender und 
Handel. Der Palettenschein verschiebt Risiken, verlagert Kosten und verändert etablierte Austausch-
mechanismen im Palettenmarkt. Der PalettenReport untersucht den Palettentausch gegen Palettenschein 
nicht aus theoretischer, sondern aus wirtschaftlicher und rechtlicher Perspektive – mit dem Ziel, mögliche 
Handlungsoptionen und Lösungsansätze aufzuzeigen. Die zentrale Frage bleibt dabei unverändert und 
hochrelevant: Wer hat einen durchsetzbaren Anspruch – und gegen wen? 
 
Herr Rechtsanwalt, ist ein Palettenschein rechtlich das Gleiche wie eine zurückgegebene Palette?  
Nein. Und genau hier beginnt das Problem. Ein Palettenschein ersetzt die physische Palette nicht. Er ist kein 
Schuldanerkenntnis, kein Eigentumsersatz und kein Wertpapier – sondern lediglich ein Verrechnungshinweis. 
Wer statt einer Palette nur einen Schein bekommt, hat sein Eigentum faktisch aus der Hand gegeben, ohne 
eine gleichwertige Gegenleistung zu erhalten.  

Viele Unternehmen glauben: Der Schein sichert 
meinen Anspruch. Stimmt das? 
Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Der Palettenschein 
begründet keinen neuen Rechtsanspruch, sondern 
dokumentiert nur, dass ein Tausch nicht erfolgt ist. Wer 
glaubt, der Schein sei automatisch eine sichere Forderung, 
verkennt die Rechtslage – insbesondere, wenn der 
Aussteller gar nicht Vertragspartner des ursprünglichen 
Palettentauschs war. 

Darf ein Pooling-System überhaupt in einen 
vereinbarten Palettentausch eingreifen?  
Nur mit Zustimmung aller Beteiligten. Ein zwischen 
Absender und Empfänger vereinbarter Palettentausch 
kann nicht einseitig durch einen Dritten ersetzt werden. 
Passiert das trotzdem, wird ein funktionierendes 
Austauschverhältnis faktisch umgebaut – ohne neue 
vertragliche Grundlage.  

Was passiert, wenn Paletten trotz Schein nicht 
herausgegeben werden? 
Dann entsteht unter bestimmten Voraussetzungen ein Schadensersatzanspruch. Wird die Herausgabe 
verweigert oder systematisch verzögert, kann nach Fristsetzung Schadensersatz statt Leistung verlangt 
werden – also Geld statt Palette. Maßstab ist dann der Marktwert, nicht der Buchwert. 

Olaf Oczkos, Herausgeber

Alexander Werner, Rechtsanwalt



Viele Scheine enthalten eine 12-Monats-Frist. Verliert man danach alles?  
Nein. Eigentum geht dadurch nicht verloren. Diese Frist ist eine vertragliche Ausschlussfrist – keine Verjährung 
und kein Eigentumsverlust. Sie kann unwirksam sein, wenn sie den Anspruch unangemessen beschneidet. 
Wer glaubt, nach 12 Monaten sei alles weg, wird oft unnötig unter Druck gesetzt. 

Warum fehlen auf vielen Palettenscheinen Qualitätsangaben wie A, B oder C? 
Weil pauschal mit „EUR-Palette“ gearbeitet wird – rechtlich geschuldet ist dann nur mittlere Qualität. Das 
Problem: Gibt jemand A-Ware ab und bekommt später C-Ware zurück, entsteht ein Qualitätsschaden. Auch 
daraus können Ersatzansprüche folgen.  

Wann kann ein Unternehmen sagen: Jetzt reicht’s – ich verlange Geld statt Palette?  
Wenn Herausgabe trotz Fristsetzung nicht erfolgt oder objektiv nicht mehr zu erwarten ist. Bei systematischer 
Verweigerung darf der Geschädigte direkt Zahlung verlangen. In der Praxis bedeutet das: Paletten werden 
nicht mehr abgeholt, sondern in Rechnung gestellt – zum Marktpreis. 

Auf vielen Palettenscheinen taucht eine Verwaltungsgebühr von 1,25 € pro Palette auf. Ist diese 
rechtlich überhaupt haltbar?  
Diese Verwaltungsgebühr ist rechtlich keineswegs selbstverständlich. Sie ist nur dann wirksam, wenn eine 
klare vertragliche Grundlage besteht und der Unterzeichner – etwa der Fahrer – vertretungsberechtigt war. 
In der Praxis fehlt diese Grundlage häufig. Zudem handelt es sich nicht um Schadensersatz, sondern um eine 
entgeltliche Zusatzleistung, die umsatzsteuerpflichtig ist und transparent vereinbart werden müsste. Wird 
sie formularmäßig erhoben, kann sie als unangemessene Benachteiligung unwirksam sein.  

Viele Logistikfirmen holen die Paletten später auf eigene Kosten ab. Ist das rechtlich überhaupt ihre 
Pflicht?  
Grundsätzlich nein. Beim Palettentausch handelt es sich rechtlich um eine Bringschuld: Derjenige, der 
Paletten schuldet, muss sie auch bereitstellen. Wenn stattdessen ein Palettenschein ausgestellt wird, ändert 
das an der Grundpflicht nichts. Muss die Logistikfirma später Paletten abholen, handelt es sich um eine 
Zusatzfahrt, also einen zusätzlichen Aufwand, der nicht automatisch vom Frachtpreis gedeckt ist. Diese 
Kosten dürfen nicht stillschweigend auf den Spediteur abgewälzt werden.  

Was raten Sie Unternehmen konkret, die glauben, durch Palettenscheine wirtschaftlich benachteiligt zu 
werden?  
Der wichtigste Schritt ist: Nicht vorschnell reagieren, sondern strukturiert prüfen. Wir empfehlen 
Unternehmen, zunächst die Redaktion des PalettenReport zu kontaktieren. Dort erfolgt eine redaktionelle 
Vorabprüfung des Sachverhalts:  
Welche Palettenbewegung liegt vor?  
Welche Belege existieren?  
Wer war Vertragspartner – und wer nicht?  
Erst wenn klar ist, dass ein rechtlich relevanter und wirtschaftlich tragfähiger Fall vorliegt, wird der 
Vorgang gezielt an eine spezialisierte Kanzlei weitergeleitet. Das schützt Unternehmen vor unnötigen Kosten 
und stellt sicher, dass nur Fälle mit echter Substanz juristisch verfolgt werden. 

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Rechtsanwalt Werner. 
 
https://gunnercookede.com/people/alexander-werner/
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Diskussion auf dem PalettenSymposium 2026 

Das Thema Palettenscheine und mögliche wirtschaftliche Risiken im Palettentausch wird auch als 
zentrales Branchenthema auf dem PalettenSymposium 2026 in Hamburg diskutiert. 

Der Hintergrund: In vielen Lieferketten haben sich Palettenscheine zu einem operativen 
Standardinstrument entwickelt. Gleichzeitig entstehen jedoch zunehmend Fragen zu Dokumentation, 
Eigentumsübergang, Verwaltungsgebühren, Herausgabeansprüchen und möglichen 
Schadensersatzforderungen. Unterschiedliche Interpretationen und Praktiken führen in der Praxis immer 
häufiger zu Konflikten zwischen Verladern, Speditionen und Empfängern. 

Gerade deshalb ist ein offener Branchendialog notwendig. Auf dem PalettenSymposium kommen 
Vertreter aus Logistik, Industrie, Handel und Recht zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und 
mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. 

Für die beteiligten Marktakteure bietet eine gemeinsame Orientierung klare Vorteile: 

- Logistikunternehmen können Risiken im Palettentausch besser einschätzen, Prozesse 
vereinfachen und Streitfälle vermeiden. 
 

- Industrie und Verlader erhalten mehr Transparenz über mögliche Kosten und Haftungsfragen im 
Palettenkreislauf. 
 

- Handel und Empfängerorganisationen profitieren von klareren Spielregeln und einer stabileren 
Zusammenarbeit entlang der Lieferkette. 

Langfristig kann eine branchenweite Diskussion dazu beitragen, mehr Transparenz, Fairness und 
Planungssicherheit im Palettenkreislauf zu schaffen. Gerade im Bereich der Ladungsträger, die täglich 
millionenfach bewegt werden, können bereits kleine Verbesserungen erhebliche wirtschaftliche Effekte 
für alle Beteiligten haben. 

Das PalettenSymposium bietet hierfür eine Plattform, auf der Praxis, Wirtschaft und Recht 
zusammenkommen – mit dem Ziel, Probleme offen anzusprechen und gemeinsam tragfähige Lösungen 
zu entwickeln. 

„Lesen Sie das Dossier – und diskutieren Sie die Ergebnisse beim PalettenSymposium.“ 

Warteliste: https://palettensymposium.de/palettensymposium-2026-warteliste/  
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Fragenverzeichnis Palettenschein-Dossier 

I. Vertrags- und Systemgrundlagen ........................................................................... 9 

1 Wer ist beim Palettentausch tatsächlich Vertragspartner – Absender, Empfänger oder Spediteur? ......... 9 

 Palettenschein-Praxisbeispiel aus dem Handel ...................................................................................... 10 

2 Auf welcher rechtlichen Grundlage tritt DPL als dritte Partei in ein bestehendes Tauschverhältnis ein? 11 

3 Kann ein externer Pooling-Dienstleister ein zwischen Absender und Empfänger vereinbartes 
Tauschmodell wirksam ersetzen? ........................................................................................................... 11 

4 Ist der DPL-Schein ein Schuldanerkenntnis (§ 781 BGB), ein Verrechnungsschein oder lediglich eine 
interne Organisationshilfe? ..................................................................................................................... 11 

5 Handelt es sich bei den Regelungen auf dem Beleg um AGB im Sinne des § 305 BGB? ......................... 12 

6 Reicht die Unterschrift eines Fahrers aus, um AGB wirksam einzubeziehen? ........................................ 12 

7 Liegt eine unangemessene Benachteiligung nach § 307 BGB vor, wenn: ............................................... 13 

II. Eigentum, Besitz und Herausgabe ........................................................................ 14 

8 Wem gehört die Europalette rechtlich nach Ausstellung eines DPL-Scheins? ........................................ 14 

9 Geht Eigentum oder nur Besitz auf DPL über? ...................................................................................... 14 

10 Wenn DPL nur Besitzer ist – besteht ein Herausgabeanspruch nach § 985 BGB? ................................ 14 

11 Ist die Verweigerung der sofortigen Palettenherausgabe zulässig oder handelt es sich um verbotene 
Eigenmacht (§ 858 BGB)? ....................................................................................................................... 14 

12 Kann eine 12-Monats-Frist den Herausgabeanspruch rechtlich begrenzen? ....................................... 15 

13 Erlischt Eigentum durch Fristablauf? .................................................................................................. 15 

14 Ist die Frist eine Verjährungsregelung oder eine vertragliche Ausschlussfrist? ................................... 16 

III. Bilanzielle und wirtschaftliche Fragen ................................................................. 16 

15 Wie sind DPL-Gutschriften beim Absender handelsrechtlich zu bilanzieren? ....................................... 16 

16 Sind sie als Forderung zu aktivieren – und wenn ja, gegen wen? ......................................................... 17 

17 Sind sie werthaltig oder mit Abschlag zu bewerten? ........................................................................... 17 

18 Werden die Paletten bei DPL als eigenes Umlaufvermögen bilanziert oder als Treuhandbestand? ....... 18 

19 Besteht wirtschaftliches Eigentum bei DPL im Sinne von § 246 HGB? ................................................ 18 

20 Handelt es sich bilanziell um einen IOU (Sachleistungsanspruch)? ..................................................... 19 

IV. Qualität und Gleichartigkeit ................................................................................ 19 
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21 Wer trägt das Risiko einer Qualitätsverschlechterung bei verzögerter Herausgabe? ........................... 19 

22 Wenn Absender „gleicher Art und Güte“ vereinbaren – warum enthalten DPL-Gutschriften keine 
Differenzierung nach A/B/C-Klassen? ..................................................................................................... 20 

23 Ist ein pauschaler EUR-Palettenanspruch ohne Qualitätsangabe rechtlich ausreichend? ..................... 20 

24 Wer haftet, wenn bei späterer Herausgabe nur C-Qualität geliefert wird? ............................................ 20 

V. Haftung und Kapitalstruktur ................................................................................ 21 

25 Wie ist der Herausgabeanspruch abgesichert, wenn das Stammkapital begrenzt ist? ......................... 21 

26 Bestehen Sicherheiten, Bürgschaften oder Treuhandmodelle? ............................................................ 21 

27 Bedeutet die GmbH-Haftungsbegrenzung ein strukturelles Marktrisiko? ............................................ 21 

VI. Verwaltungsgebühren ........................................................................................ 22 

28 Kann ein Fahrer durch Unterschrift eine Zahlungspflicht von 1,25 € pro Palette wirksam begründen? . 22 

29 Ist das eine eigenständige entgeltliche Leistung mit Umsatzsteuerpflicht? ......................................... 23 

30 Liegt hier eine Haftungsverschiebung vom Empfänger auf den Spediteur vor? .................................... 23 

VII. Spediteur-Strategie bei Verweigerung ................................................................ 24 

31 Darf ein Spediteur auf unmittelbaren Palettentausch bestehen? ......................................................... 24 

32 Kann der Spediteur die Annahme eines DPL-Scheins verweigern? ...................................................... 24 

33 Besteht ein Schadensersatzanspruch, wenn der Spediteur zusätzliche Transportkosten zur Abholung 
tragen müsste? ....................................................................................................................................... 25 

34 Kann der Spediteur stattdessen eine Palettenrechnung zum Marktpreis stellen (z. B. anhand 
PalettenReport-Index)? ........................................................................................................................... 26 

35 Ab wann entsteht ein Zahlungsanspruch wegen Nichtherausgabe? .................................................... 27 

36 Ist ein Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB denkbar? .......................................................... 27 

37 Besteht ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (§ 812 BGB), wenn Paletten nicht 
herausgegeben werden? ......................................................................................................................... 27 

38 Ist eine sofortige Inverzugsetzung mit Fristsetzung rechtlich geboten? .............................................. 28 

39 Kann ein Spediteur bei systematischer Verweigerung direkt Zahlung statt Herausgabe verlangen ...... 28 

40 Ist eine gerichtliche Durchsetzung wirtschaftlich sinnvoll oder besteht ein strukturelles Prozessrisiko?
 ............................................................................................................................................................... 28 
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